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Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  30.01.2020 öffentlich 
TOP 3. DSNR.: SV 7/2020 
 
Herstellung Glasfaser-/Breitbandanschluss für die Mittelschule Weißen-
horn im Zuge der Bayerischen Förderrichtlinie (GWLANR)           
 

 
Anlage/n: Informationsschreiben Landkreis Neu-Ulm vom 13.12.2019 

Präsentation Firma IK-T vom 27.11.2019 
Anlage 1 (Änderung Planansätze zum Haushaltsplan 2020) 

 
Sachbericht: 
 
 
Der Landkreis Neu-Ulm möchte die Schulen in seiner Trägerschaft mit Glasfaser-
anbindungen erschließen und dazu die Richtlinie zur Förderung von Glasfaseran-
schlüssen und WLAN für öffentliche Schulen (Glasfaser/WLAN-Richtlinie – 
GWLANR) nutzen. 
Seitens des Landratsamtes Neu-Ulm wurde das Ingenieurbüro IK-T Manstorfer 
und Hecht beauftragt, die Planungsgrundlagen zu erarbeiten. 
Der Bauausschuss des Kreistages hat bereits einen Beschluss gefasst und die 
Kreisverwaltung beauftragt die Ausschreibung auf den Weg zu bringen. 
Da im Bereich der geplanten Trassierung auch Schulen aus der Trägerschaft der 
Stadt Weißenhorn und des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn liegen wäre 
in diesem Rahmen die Möglichkeit gegeben Synergieeffekte zu erzielen. 
Die Kreisverwaltung ist mit Schreiben vom 13.12.2019 an das Stadtbauamt Wei-
ßenhorn herangetreten und hat angeboten, bei Interesse die im Bereich der ge-
planten Trassierung gelegenen Schulen der Stadt bzw. des Schulverbandes mit 
einzubeziehen. 
Da die Planungen bereits weit fortgeschritten sind, hat der Landkreis unter Frist-
setzung bis zum 31.01.2020 um Rückantwort gebeten. 
Im Zuge des Anschlusses des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium würde es sich 
anbieten die Mittelschule Weißenhorn unter Nutzung des Förderprogrammes 
ebenfalls an das Glasfaser-/Breitbandnetz anzubinden und das Angebot des 
Landkreises anzunehmen. 
Im Zuge des Bayerischen Förderprogrammes –GWLANR- gewährt der Freistaat 
für die erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich Netzab-
schlusseinheit einen Förderhöchstbetrag von 50.000 Euro brutto je eigenständi-
ger Schule. Die Förderquote beträgt 80 %.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung ermächtigt den 1. Vorsitzenden und die Stadt-
verwaltung Weißenhorn, sämtliche zur Umsetzung des Breitbandanschlusses für 
die Mittelschule Weißenhorn erforderlichen Schritte (Vertragliche Vereinbarung 
zwischen dem Schulverband und Landkreis Neu-Ulm, Stellung von Förderanträ-
gen, Auftragsvergaben an Planungsbüros, etc.) einzuleiten und durchzuführen. 
 



Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 des Schulverbandes Weißen-
horn zu veranschlagen. Zur Deckung der Ausgaben ist im Haushalt 2020 eine um 
20 T€ höhere Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. Der Gesamtansatz im 
Vermögenshalt 2020 ändert sich dadurch um 70 T€ von 611.000 Euro auf 
681.000 Euro. 
 
 
 
 
   
   
   
Konrad  Mathias Stölzle 
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister und 

stellv.Schulverbandsvorsitzender    
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 
































